
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme der LIGA Selbstvertretung zum  
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richt-

linie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte 

und Dienstleistungen (Barrierefreiheitsgesetz – BFG) 
 
 

Vorbemerkung:  
 
Dank:  
Als Zusammenschluss von bundesweit arbeitenden Selbstvertretungsorga-
nisationen behinderter Menschen in Deutschland begrüßt die LIGA Selbst-
vertretung, dass die Bundesregierung noch vor Ende dieser Legislaturperi-
ode ein Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/882 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen 
für Produkte und Dienstleistungen zur Verabschiedung in den Deutschen 
Bundestag einbringen will und hierfür einen entsprechenden Referenten-
entwurf entwickelt hat. Auch wenn durch diese Gesetzesinitiative längst 
nicht alle Bereiche geregelt werden, in denen behinderte Menschen nach 
wie vor mit massiven Benachteiligungen und Barrieren konfrontiert sind 
und die schon längst hätten geregelt werden müssen, tragen die vorge-
schlagenen Regelungen zu einer Weiterentwicklung bei.  
 
Kritik an der Kurzfristigkeit 
Bedauerlich finden wir, ähnlich wie schon beim Gesetzgebungsverfahren 
für das Teilhabestärkungsgesetz, die kurze Frist für die Stellungnahme zu 
diesem Referentenentwurf, zumal die EU-Richtlinie schon seit 2019 in Kraft 
ist. Wir erkennen allerdings auch die Bemühungen des BMAS an, durch 
Online-Fachgespräche trotz des kurzen Zeitrahmens sich um eine entspre-
chende Beteiligung zu bemühen. Gute Regelungen zur Teilhabe behinder-
ter Menschen, wie hier zur Barrierefreiheit, müssen unseres Erachtens eine 
gute Partizipation in den verschiedenen Prozessen zur Basis haben. wenn 
diese am Ende gut und authentisch sein und ihren Zweck erfüllen sollen. 
Daher appellieren wir für den Prozess der weiteren Erarbeitung und Umset-
zung von Gesetzesvorhaben, Verordnungen und der Entwicklung von Re-
gelungen, die entsprechenden Partizipationsgrundsätze und damit verbun-
den angemessene Fristen zu beachten.  
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Verweis auf andere Stellungnahmen 
Nicht zuletzt aufgrund dieser Kurzfristigkeit werden wir nur zu wenigen As-
pekten des Referentenentwurfs konkret Stellung nehmen, sondern verwei-
sen auf die Stellungnahmen unserer Mitgliedsorganisationen, wie bei-
spielsweise des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes 
(DBSV), des Deutschen Gehörlosen-Bundes (DGB) oder der Interessen-
vertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL), denen wir uns aus-
drücklich anschließen.  
 
Vorschläge für ein gutes Barrierefreiheitsrecht, die über die geplanten Re-
gelungen hinaus gehen 
Auch wenn vonseiten der Bundesregierung und insbesondere vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die sogenannte 1:1 Umset-
zung der EU-Richtlinie hochgehalten wird, betonen wir, dass wir von der 
LIGA Selbstvertretung der Ansicht sind, dass es höchste Zeit ist, umfas-
sende Regelungen zur Barrierefreiheit zu verabschieden, die entweder 
schon im Teilhabestärkungsgesetz, in dem eine Änderung des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes (BGG) ohnehin vorgesehen ist, oder in diesem 
Gesetzgebungsverfahren angedockt werden könnten, wenn dies politisch 
gewollt ist. Da hier der Bundesregierung vielleicht aufgrund des Koalitions-
vertrages Grenzen gesetzt sind, erhoffen wir uns im Gesetzgebungspro-
zess spätestens durch die Abgeordneten des Deutschen Bundestages eine 
entsprechende Erweiterung der Gesetzgebungsverfahren in Sachen Barri-
erefreiheit. Gerade in der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung und 
letztendlich der Deutsche Bundestag eine Vielzahl von gesetzlichen Rege-
lungen verabschiedet, die weit über die Regelungen im Koalitionsvertrag 
hinaus gehen und zum Teil eine sehr hohe Finanzbelastung mit sich brin-
gen. Daher ist uns nicht ersichtlich, warum dies bei der Barrierefreiheit 
nicht auch der Fall sein sollte bzw. könnte. Denn gerade in der Corona-
Pandemie ist generell der Wert der Teilhabe für die Menschen deutlich ge-
worden und was es bedeutet, wenn diese eingeschränkt wird. Vieles davon 
erleben behinderter Menschen dauerhaft aufgrund vielfältiger Barrieren. 
Zudem waren bzw. sind behinderte und ältere Menschen, die aufgrund feh-
lender Barrierefreiheit und mangelnder unterstützender ambulanter Ange-
bote nach wie vor in Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen für behinderte 
Menschen leben müssen, während der Corona-Pandemie besonderen Ge-
fahren ausgesetzt. Hieraus zu lernen und entsprechende barrierefreie Rah-
menbedingungen für ein gleichberechtigtes Leben in der gewohnten Nach-
barschaft zu lernen, ist für uns eine logische Konsequenz aus der Corona-
Pandemie, die es durchaus erlauben würde, über eine reine 1:1-Umset-
zung der Richtlinie hinauszugehen und das entsprechende Umfeld und die 
Barrierefreiheit bei privaten Anbietern von Dienstleistungen und Produkten 
in einem wesentlich größeren Umfang zu berücksichtigen, wie es in diesem 
Referentenentwurf geplant ist.  
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Wir verweisen daher auf die von einem Bündnis von über 30 Verbänden 
als Erstunterstützer*innen und mittlerweile vielen anderen weiteren Unter-
stützer*innen getragenen Kernpunkte für ein gutes Barrierefreiheitsrecht, 
die wir der Stellungnahme in der Anlage beifügen.  
 
Zudem verweisen wir auf den Vorschlag des Forums behinderter Juristin-
nen und Juristen, der Änderungen im Behindertengleichstellungsgesetz 
(BGG) vorsieht, den wir ebenfalls als Anlage beifügen. Dieser orientiert 
sich stark an der schon länger gelebten und gesetzlich geregelten Praxis in 
Österreich und sieht beispielsweise eine Überforderungsklausel und ange-
messene Vorkehrungen vor. Bisher zielt der Vorschlag der behinderten Ju-
ristinnen und Juristen noch auf Änderungen durch das Teilhabestärkungs-
gesetz ab, der Vorschlag könnte unseres Erachtens aber auch in diesem 
Gesetzentwurf durch eine Änderung des Behindertengleichstellungsgeset-
zes (BGG) mit aufgenommen werden, da es sich bei diesem Referenten-
entwurf auch um ein Artikelgesetz mit einer entsprechenden Änderung des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes handelt. Eine gewollte Änderung im Behin-
dertengleichstellungsgesetz (BGG) wäre hier also durchaus möglich und 
einem breiteren Ansatz der Regelungen für eine echte Barrierefreiheit an-
gemessen.  
 
 

Grundsätzliche Anmerkungen zum Regelungsbedarf 
 

- Für die Herstellung umfassender Barrierefreiheit ist die Einbeziehung 
der baulichen Umwelt zu gewährleisten. Sonst haben wir die Situa-
tion, dass beispielsweise der Geldautomat barrierefrei ist, dieser je-
doch aufgrund von Barrieren im Umfeld nicht erreicht werden kann. 
 

- Der öffentliche Personennahverkehr muss mit einbezogen werden, 
denn sonst erleben behinderte Menschen, dass sie beispielsweise 
die Angebote des Fernverkehrs barrierefrei nutzen können, aber vor 
Ort wegen Barrieren nicht zurechtkommen. Die Regelungen zu Ver-
kehrsdienstleistungen sind daher klarer zu fassen und alle Anforde-
rungen des Gesetzes müssen für den Regional-, Stadt- und Vorort-
verkehr gelten. 
 

- Gerade im Hinblick auf die Marktüberwachung ist sicherzustellen, 
dass diese möglichst zentral und nachvollziehbar mit entsprechender 
Kompetenz geregelt wird und barrierefreie Feedback-Mechanismen 
bestehen.  
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- Die Übergangfristen für die barrierefreie Nutzung der Produkte und 

Dienstleistungen müssen verkürzt werden. Behinderte Menschen war-
ten schon viel zu lang auf eine barrierefreie Teilhabe und sollten ge-
rade nach Ende der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie 
mehr Teilhabemöglichkeiten durch die schnelle und konsequente Be-
seitigung von Barrieren bekommen. 
 

- In den Anwendungsbereich des Gesetzes sollten Menschen mit funk-
tionellen Einschränkungen einbezogen werden. 
 

- Gerade im Hinblick auf die Herausforderungen bei der Inklusion auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt, muss der Anwendungsbereich auf be-
ruflich genutzte Produkte und Dienstleistungen erweitert werden. 
 

- Um die entsprechenden Regelungen auch einfordern bzw. umsetzzen 
zu können, ist die Rechtsdurchsetzung zu stärken. Das betrifft die 
Überprüfungsmöglichkeiten im Verwaltungsverfahren und das daran 
anschließende Verbandsklagerecht für Verbände, die Möglichkeit, 
nach dem Unterlassungsklagegesetz vorgehen zu können und die Ein-
führung einer niedrigschwelligen und effektiven Schlichtungsmöglich-
keit.  

 
 

Anmerkungen zu einzelnen Regelungsvorschlägen:  
 
Bezeichnung des Referentenentwurfs 
Wie bereits bei der mündlichen Anhörung vom 10. März 2021 angemerkt, 
würden wir es begrüßen, wenn der Referentenentwurf und das hieraus er-
wachsende Gesetz nicht den Kurztitel „Barrierefreiheitsgesetz – BFG“ tra-
gen würde, wenn es im weiteren Gesetzgebungsverfahren keine entschei-
denden Verbesserungen für eine breite Verbesserung der Bedingungen in 
Sachen Barrierefreiheit gibt. Im vorliegenden Referentenentwurf wird der 
eingeschränkte Regelungsbereich für die Barrierefreiheit von Produkten 
und Dienstleistungen überdeutlich, so dass eine solche umfassende Be-
zeichnung wie „Barrierefreiheitsgesetz“ unseres Erachtens weder ange-
messen noch zielführend ist. Mit diesem irreführenden Titel wären einer-
seits behinderte Menschen dem Glauben ausgesetzt, dass hier umfas-
sende Regelungen zur Barrierefreiheit getroffen werden und müssten in 
vielen Bereichen enttäuscht werden, wenn sie ihre Rechte einfordern wol-
len. Abgeordnete des Deutschen Bundestages könnten bei diesem Titel 
den Eindruck gewinnen, dass damit fast alles geregelt wird und auch den 
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Medien dürfte im Gesetzgebungsprozess und danach nur schwer zu ver-
mitteln sein, warum vieles in einem Barrierefreiheitsgesetz nicht geregelt 
wurde. Bisher handelt es sich unseres Erachtens lediglich um ein EAA-Um-
setzungsgesetz und dies sollte auch entsprechend deutlich werden, wenn 
man bei dieser Zielrichtung bleiben und das Gesetz nicht erheblich in sei-
ner Wirkung erweitert wird.  
 
Zu §1 Zweck und Anwendungsbereich 
 
Zu §1 Absatz 4 Satz 3 
Der LIGA Selbstvertretung ist nicht ersichtlich, warum Onlinekarten und Kar-
tendienste für Navigationszwecke nicht barrierefrei sein müssen. Gerade für 
behinderte Menschen ist eine gute Navigation zur Auffindbarkeit enorm 
wichtig. Dies ermöglicht Mobilität und damit den Zugang zu barrierefreien 
Dienstleistungen, verbessert die selbstbestimmte Teilhabe am Leben der 
Gesellschaft und erspart zum Teil mühselige Umwege, die durch eine gute 
Navigation verhindert werden könnten. Wir bitten daher zu überdenken, dass 
diese Dienste bzw. Produkte entsprechend in die Verpflichtung zur Barriere-
freiheit mit aufgenommen werden.  
 
Zu §3 Barrierefreiheit, Verordnungsermächtigung 
Der LIGA Selbstvertretung ist nicht ersichtlich, warum in Absatz 1 eine Defi-
nition vorgenommen werden muss, zumal diese von der bereits bewährten 
Definition im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) abweicht und durch 
verschiedene Definitionen für Verwirrung bei den verschiedenen Akteur*in-
nen sorgen würde. Durch eine solche Definition erwachsende eventuelle 
Verschlechterungen können nicht im Sinne des Gesetzgebers und einer an 
der UN-Behindertenrechtskonvention orientierten Behindertenpolitik sein. 
Wir raten daher dringend davon ab, eine solche Definition in das Gesetzge-
bungsverfahren aufzunehmen, sondern empfehlen die Orientierung an der 
bewährten BGG-Definition, die bei der Entwicklung des Gesetzes unter Be-
teiligung des Forums behinderter Juristinnen und Juristen entstanden ist. 
Behinderte Menschen und ihre Organisationen sowie Wirtschaftsakteur*in-
nen sind schon oft genug von schwammigen Formulierungen wie behinder-
tengerecht, behindertenfreundlich oder barrierearm konfrontiert, so dass 
eine weitere hinter den bisherigen Standards zurückbleibende Definition hier 
mehr Schaden anrichten kann, als das es zu Nutzen wäre.  
 
Im Hinblick auf die zu entwickelnden Rechtsverordnungen und Regelungen 
gehen wir davon aus, dass die Interessenvertretungen behinderter Men-
schen hierbei entsprechend beteiligt werden, was im Sinne klarer Partizipa-
tionsstandards auch entsprechend im Referentenentwurf mit aufgeführt wer-
den sollte bzw. könnte.  
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Berlin, den 12. März 2021 
 
Ottmar Miles-Paul 
Sprecher der LIGA Selbstvertretung 
 

LIGA Selbstvertretung, Leipziger Straße 61, 10117 Berlin - Tel. 0179 235 1063, 
E-Mail: info@liga-selbstvertretung.de Internet: www.liga-selbstvertretung.de  

  

mailto:info@liga-selbstvertretung.deI
http://www.liga-selbstvertretung.de/
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Das muss ein gutes Barrierefreiheitsrecht leisten! 
 

Das europäische Barrierefreiheitsgesetz, der European Accessibility Act (EAA) ist ein 
Meilenstein: Erstmals gibt es in Europa umfassende Anforderungen an die Barrierefrei-
heit von Produkten und Dienstleistungen. Anlässlich der anstehenden Umsetzung des 
EAA werden unter Berücksichtigung der Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonven-
tion fünf Anforderungen formuliert, an denen sich ein gutes Barrierefreiheitsrecht für 
Produkte und Dienstleistungen der Privatwirtschaft messen lassen muss: 
 

1. Den EAA ambitioniert und effektiv umsetzen! 

• Das Umsetzungsgesetz muss noch vor der Bundestagswahl 2021 verabschiedet 
werden. Die Regelungen müssen gewährleisten, dass der Zugang zu den erfassten 
Produkten und Dienstleistungen wirksam verbessert wird. Dafür sind alle im EAA 
möglichen Spielräume zugunsten von Menschen mit Behinderungen zu nutzen, wie 
u. a. die Einbeziehung der baulichen Umwelt, die Abkürzung der Umsetzungsfristen 
und eine lebensweltbezogene Auslegung, damit beruflich genutzte Computer, ge-
schäftlich genutzte Bankdienstleistungen sowie auch regionale Personenverkehrs-
dienstleistungen erfasst werden. Ausnahmen von der Pflicht zur Barrierefreiheit 
müssen hingegen eng geführt werden. 

• Behinderte Menschen müssen effektive Möglichkeiten erhalten, über die sie vertre-
tenden Organisationen auf die Festlegung der einschlägigen technischen Standards 
und Spezifikationen Einfluss zu nehmen. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel 
müssen bereitgestellt und der Auf- und Ausbau der fachlichen Kompetenzen muss 
gefördert werden. Als zentraler technischer Standard für digitale Anwendungen 
muss die EN 301 549 etabliert und barrierefrei sowie kostenlos in deutscher Spra-
che zur Verfügung gestellt werden. Gleiches muss für die DIN EN 17210 „Barriere-
freiheit und Nutzbarkeit der gebauten Umgebung – Funktionale Anforderun-
gen“ gelten. 

• Verbraucher*innen müssen leicht erkennen können, ob und inwieweit Produkte und 
Dienstleistungen barrierefrei gestaltet sind. Dafür muss auch eine barrierefrei zu-
gängliche Datenbank entstehen, die barrierebehaftete Produkte und Dienstleistun-
gen ausweist. 

• Eine effizient ausgestaltete Marktüberwachung ist unverzichtbar! Die staatliche 
Marktüberwachung muss maßgeblich auf Bundesebene organisiert und darf keines-
falls allein in den Eigenverantwortungsbereich der Länder gegeben werden. Zusätz-
lich sind die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen, damit eine systemati-
sche und effektive Marktbeobachtung durch Verbraucherschutzorganisationen mit 
der Expertise für Barrierefreiheit aufgebaut und dauerhaft gewährleistet werden 
kann. 

• Effektive Instrumente zur Rechtsdurchsetzung, einschließlich Schlichtungs- und Ver-
bandsklagemöglichkeiten sowie Sanktionen bei Verstößen sind vorzusehen. 

 

2. Barrierefreiheit umfassend gewährleisten! 

Barrierefreiheit muss überall zum Standard werden, egal ob beim Wohnen, bei der Ge-
sundheitsversorgung, der Kommunikation, dem Zugang zu Schule, Bildung und Arbeit, 
im Supermarkt, bei Sport- und Kultureinrichtungen oder im Internet. Der Gesetzgeber 
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muss durch den Erlass umfassender, verbindlicher und zeitnah geltender Regelungen 
sicherstellen, dass behinderte Menschen über die europaweit geltenden Regelungen 
des EAA hinaus zumindest auf nationaler Ebene endlich gleiche Zugangsmöglichkeiten 
zu allen Produkten und Dienstleistungen privater und öffentlicher Anbieter erhalten, wie 
Menschen ohne Beeinträchtigungen. 
 

3. Diskriminierungsschutz stärken! 

Private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen dürfen Menschen mit Behinderungen 
bei privaten Rechtsgeschäften und deren Anbahnung beim Zugang zu und der Versor-
gung mit öffentlich zugänglichen Gütern und Dienstleistungen nicht benachteiligen. Die 
Pflicht zur Schaffung angemessener Vorkehrungen muss auch im privaten Bereich fest-
geschrieben werden. 
 

4. Barrierefreiheit fördern! 

• Barrierefreiheit und deren Umsetzung ist in die Ausbildungs- und Studienpläne, Prü-
fungsordnungen, Weiterbildungsprogramme und Schulungsmodule aller Berufsspar-
ten als Lehrinhalt verpflichtend aufzunehmen. 

• Alle Förderprogramme müssen verpflichtende Vorgaben zur Barrierefreiheit enthal-
ten. Ein spezielles Förderprogramm sollte gezielt barrierefreie Innovationen adres-
sieren. 

• Die Bewusstseinsbildung in den Unternehmen für das Thema Barrierefreiheit ist 
durch gezielte Kampagnen zu schärfen. 

5. Partizipation gewährleisten! 

Menschen mit Behinderung sind in alle Prozesse effektiv einzubinden, von der Erarbei-
tung des Gesetzes, über die Entwicklung von Standards bis hin zur Marktüberwachung. 
 

Zum Nachlesen: 

Forderungspapier des Deutschen Behindertenrates (DBR): https://www.deutscher-be-
hindertenrat.de/ID255536  
 
Informationen der Monitoringstelle zur UN-BRK zum EAA: https://www.institut-fuer-men-
schenrechte.de/aktuelles/detail/35-verbaendekonsultation-zur-umsetzung-des-euro-
pean-accessibility-act 
 
Informationen der Bundesfachstelle Barrierefreiheit: https://www.bundesfachstelle-barri-
erefreiheit.de/DE/Themen/European-Accessibility-Act/european-accessibility-
act_node.html  
 
Forderungen des Inklusionsbeirats zum Barrierefreiheitsrecht: 
https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Downloads/DE/20210107_Forde-
rungspapier_Inklusionsbeirat_EAA.pdf?__blob=publicationFile&v=4  
 
Internetseite der Kampagne für ein gutes Barrierefreiheitsrecht: www.barrierefreiheits-
gesetz.org  

https://www.deutscher-behindertenrat.de/ID255536
https://www.deutscher-behindertenrat.de/ID255536
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/35-verbaendekonsultation-zur-umsetzung-des-european-accessibility-act
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/35-verbaendekonsultation-zur-umsetzung-des-european-accessibility-act
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/35-verbaendekonsultation-zur-umsetzung-des-european-accessibility-act
https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Themen/European-Accessibility-Act/european-accessibility-act_node.html
https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Themen/European-Accessibility-Act/european-accessibility-act_node.html
https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Themen/European-Accessibility-Act/european-accessibility-act_node.html
https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Downloads/DE/20210107_Forderungspapier_Inklusionsbeirat_EAA.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Downloads/DE/20210107_Forderungspapier_Inklusionsbeirat_EAA.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.barrierefreiheitsgesetz.org/
http://www.barrierefreiheitsgesetz.org/
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Erstunterzeichner*innen:  

▪ AbilityWatch e.V. 

▪ AWO Bundesverband e.V.  

▪ Berliner Behindertenverband e.V. 

▪ Bochumer Zentrum für Disability Studies (BODYS)  

▪ BSK-Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Saarland (LSK-Saarland) e.V.  

▪ Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern – bbe e.V. 

▪ Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V.  

▪ Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.  

▪ Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. (BSK)  

▪ Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.  

▪ Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.  

▪ Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V.  

▪ Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. 

(DVBS) 

▪ Disability Studies Deutschland e.V.  

▪ Forum behinderter Juristinnen und Juristen  

▪ Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. -ISL 

▪ Jenaer Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen – JZsL e.V. 

▪ Landesverband „Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben“ in Thüringen e.V. 

▪ LIGA Selbstvertretung 

▪ Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e.V. 

▪ MOBILE-Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V 

▪ NETZWERK ARTIKEL 3 – Verein für Menschenrechte und Gleichstellung Behinder-

ter  

▪ Netzwerk für Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung und Assistenz (NITSA) e.V. 

▪ Netzwerk Leichte Sprache e.V.  

▪ PRO RETINA Deutschland e.V.  

▪ Sozialhelden e.V. 

▪ Sozialverband Deutschland (SoVD) 

▪ Sozialverband VdK Deutschland e.V. 

▪ Ungehindert e.V. 

▪ Weibernetz e.V. - Bundesnetzwerk von FrauenLesben und Mädchen  

mit Beeinträchtigung 

 
 

V.i.S.d.P.: Bündnis für ein gutes Barrierefreiheitsrecht:  
www.barrierefreiheitsgesetz.org – E-Mail: info@barrierefreiheitsgesetz.org 

  

http://www.barrierefreiheitsgesetz.org/
mailto:info@barrierefreiheitsgesetz.org
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Vorschlag des  

Forums behinderter Juristinnen und Juristen (FbJJ) zur Ergänzung des Gesetzent-

wurfs der Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung der Teilhabe von Men-

schen mit Behinderungen sowie zur landesrechtlichen Bestimmung der Träger 

der Sozialhilfe (Teilhabestärkungsgesetz) 

 

Diskussionsstand des Gesetzentwurfs: 3. Februar 2021 13:39 Uhr 

Bearbeitungsstand: 23. Februar 2021 
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I. Einleitung 

Das Forum behinderter Juristinnen und Juristen (FbJJ) ist ein Arbeitskreis von behinderten Richter*innen, 

Verwaltungs- und Verbandsjurist*innen, Rechts-anwält*innen und in der Beratung von Menschen mit Be-

hinderungen tätigen Jurist*innen, die sich zum Ziel gesetzt haben, mit ihrer Expertise Vorschläge und 

Kommentare für die politische Öffentlichkeit zu machen, die zur Verbesserung der Rechte behinderter 

Menschen beitragen. 

Am 5. Januar 2021 hat das FbJJ zu einigen Themen des Referentenentwurfs des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales (BMAS) für ein Gesetz zur Stärkung der Teilhabe behinderter Menschen (Teilhabestär-

kungsgesetz) Stellung genommen. Dabei wurde die Stellungnahme auf wesentliche Aspekte, die für den 

Alltag behinderter Menschen wichtig sind, beschränkt. Danach hat sich aus verschiedenen Fachdiskussio-

nen ergeben, dass eine Erweiterung des Gesetzentwurfes um Vorschriften zur Herstellung der Barriere-

freiheit im Bereich der privaten Produkte und Dienstleistungen, der angemessenen Vorkehrungen in die-

sem Bereich und des Schlichtungsverfahrens sinnvoll sind.  

Im Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz von Österreich wird der Geltungsbereich des Gesetzes in § 

2 Absatz 2 BBGG-AT auf den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 

Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, erweitert. Mit der Erweiterung des Anwendungsbereiches des BGG 

in Deutschland auf die privatrechtlich organisierten Unternehmen, die vom Bund beherrscht werden, die 

öffentlichen Stellen des Bundes und nun bei den Assistenzhunden auf alle Eigentümer, Besitzer und Be-

treiber von beweglichen und unbeweglichen Anlagen und Einrichtungen, enthält das BGG zunehmend 

auch für Private verpflichtende Regelungen zur Barrierefreiheit. 

Getreu dem österreichischen Vorbild soll diese Erweiterung vor allem mit einer Überforderungsklausel 

und einer Regelung zu angemessenen Vorkehrungen versehen werden und durch die Einbeziehung ins 

Schlichtungsverfahren vor allem auf konsensuale Lösungen setzen.  

Dabei soll der Artikel 9 zu den Assistenzhunden um weitere Punkte erweitert werden, die in die beste-

henden Vorschriften des BGG eingreifen. Der Einfachheit und der Übersicht halber sind diese Vorschläge 

einfach mit weiteren Nummerierungen versehen.  
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II. Erweiterungen des Gesetzentwurfes 

Der Artikel 9 des Gesetzentwurfes zu einem Teilhabestärkungsgesetz wird wie folgt geändert und erwei-

tert: 

Die Nummer 3 wird neu gefasst: 

„3. § 16 wird wie folgt geändert:  

 

a.) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Bundes“ ein Komma und die Wörter 

„durch private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen im Sinne des § 7a 

oder durch Eigentümer, Besitzer und Betreiber von beweglichen oder un-

beweglichen Anlagen und Einrichtungen“ eingefügt.  

 

b.) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „an den Träger öffentlicher Gewalt.“ durch 

die Wörter „an die öffentliche Stelle, an die privaten Anbieter von Gütern 

und Dienstleistungen im Sinne des § 7a oder den Eigentümer, Besitzer 

oder Betreiber von beweglichen oder unbeweglichen Anlagen oder Einrich-

tungen.“ ersetzt.  

 

4. In § 1 wird der Anwendungsbereich des BGG durch die Ergänzung des Absatzes 5 erweitert: 

„Die privaten Anbieter von Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 

werden, sollen die in Absatz 1 genannten Ziele beachten.“ 

5. Nach § 7 wird ein § 7a eingefügt: 

„§ 7a Benachteiligungsverbot durch Anbieter von Gütern und Dienstleistungen 

(1) Private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen dürfen Menschen mit Behinderungen bei privaten 

Rechtsgeschäften und deren Anbahnung bei dem Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienst-

leistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, nicht benachteiligen. Eine solche Benachteili-

gung liegt nicht vor, wenn die Beseitigung von Bedingungen, die eine Benachteiligung begründen, ins-

besondere von Barrieren, rechtswidrig oder wegen unverhältnismäßiger Belastungen unzumutbar 

wäre.  

(2) Bei der Prüfung, ob Belastungen unverhältnismäßig sind, sind insbe-sondere zu berück-

sichtigen: 

1. der mit der Beseitigung der die Benachteiligung begründenden Bedingungen verbundene 

Aufwand, 

2. die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der eine Benachteiligung bestreitenden Partei, 

3. Förderungen aus öffentlichen Mitteln für die entsprechenden Maßnahmen, 

4. die Auswirkung der Benachteiligung auf die allgemeinen Interessen des durch dieses Ge-

setz geschützten Personenkreises. 

Die Vorschriften des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes bleiben unberührt. 
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(3) Die Versagung angemessener Vorkehrungen im Sinne des § 7 Absatz 2 stellt eine Benachteiligung 

dar.“ 

6. Es wird ein § 14a eingefügt: 

„§ 14a Klagebefugnis und Rechtswegzuweisung 

Werden Menschen mit Behinderungen in ihren Rechten aus § 7a verletzt, können sie selbst oder an 

ihrer Stelle und mit ihrem Einverständnis Verbände nach § 15 Absatz 3, die nicht selbst am Verfahren 

beteiligt sind, Rechtsschutz vor den Zivilgerichten beantragen. In diesen Fällen müssen alle Verfahrens-

voraus-setzungen wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch den Menschen mit Behinderung selbst 

vorliegen.“ 

 

III. Begründung 

Der vorliegende Gesetzentwurf für ein Teilhabestärkungsgesetz stellt eine wichtige Verbesserung des 

BTHG und BGG dar und ist in seinen Ansätzen zu begrüßen. Er bedarf aber der Ergänzung zur Erweiterung 

der Anwendung des BGG auf private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen. Dabei ist – wie in Öster-

reich – eine Überforderungsklausel vorzusehen. Wesentliche Bedeutung kommen den angemessenen 

Vorkehrungen zu. Die mögliche Überforderung und die angemes-senen Vorkehrungen können in einem 

Schlichtungsverfahren überprüft werden. Dazu soll nicht nur für Assistenzhunde der Weg zum Schlich-

tungsverfahren, sondern auch zur Überprüfung der Überforderung der Verpflichteten und zur Umsetzung 

angemessener Vorkehrungen eröffnet werden. Mit der Prozessstandschaft und der Rechtswegzuweisung 

vor die Zivilgerichte wird der Rechtsweg eröffnet.  

Der Vorschlag wurde erarbeitet von 

Horst Frehe 

Forum behinderter Juristinnen und Juristen (FbJJ) 
c/o Horst Frehe, Am Dammacker 7, 28201 Bremen, E-Mail: horst.frehe@kabelmail.de 
 

 

 


